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RS OGH 1982/6/23 6Ob709/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1982

Norm

ABGB §897

Rechtssatz

Selbst Erklärung eines Verkäufers, den in seiner Gültigkeit in Schwebe be4ndlichen Vertrag nicht einhalten zu wollen,

begründen keinen Anspruch des Käufers auf sofortige eigene Nutzung der Vertragsgrundstücke und auch keinen

Anspruch auf Unterlassung der Nutzung des Grundstückes durch den Verkäufer oder seinen Beauftragten.
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